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Mit einem Systemwechsel könnte das Angebot einer 
Bioabfuhr eingeführt werden. Diese bietet den Nut-
zern mehr Möglichkeiten als die heutige Grünabfuhr. 
Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt, eine 
Umfrage durchzuführen. Die Fragebogen werden in 
den nächsten Tagen verschickt.

Die politische Gemeinde ist immer wieder mit dem An-
liegen aus der Bürgerschaft konfrontiert, das System der 
heutigen Grünabfuhr zu überdenken und andere Optionen 
zu prüfen. Eine der Überlegungen ist sicherlich der öko-
logische Nutzen bei einer Vergärung der gesammelten 
Bioabfällen in einer Biogasanlage. Dieser ist sehr gross 
und führt unter dem Strich zu einer erheblichen CO2-Ein-
sparung.

Zur Eruierung von verschiedenen Möglichkeiten hat die 
Abteilung Bau und Infrastruktur nun verschiedene Vorab-
klärungen vorgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass 
das bestehende Bioabfuhrsystem, welches vom Zweck-
verband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) für ange-
schlossene Gemeinden angeboten wird, übernommen 
werden könnte. Das Bioabfuhrsystem des ZAB sieht Sam-
melbehälter vor, welche im Sommerhalbjahr wöchentlich 

und im Winter alle zwei Wochen geleert werden. Für eine 
effizientere Leerung der Behälter werden Sammelpunkte 
definiert. Für die Vergärung der gesammelten Bioabfälle 
hat der ZAB einen Vertrag mit den Betreibern der Axpo 
Kompogas Anlage in Niederuzwil abgeschlossen.

Vor Einführung eines anderen Systems ist zudem auch 
die Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Der Gemeinderat hat 
beschlossen, ein Bioabfuhrsystem in Betracht zu ziehen, 
wenn die wirtschaftlichen Komponenten erfüllt sind. In 
Absprache mit den Verantwortlichen des ZAB wird die 
Gemeinde eine Umfrage durchführen. Dafür werden die 
Informationen und der dazugehörige Fragebogen in den 
nächsten Tagen versandt. Die Gemeinde hat aufgrund der 
Fahrmöglichkeiten des Sammelfahrzeuges in den einzel-
nen Dörfern und Weilern die zu befragenden Eigen tümer 
und/oder Haushalte eingeschränkt. 

Sollten Sie keinen Fragebogen erhalten und dennoch In-
teresse am Bioabfuhrsystem bekunden, senden wir Ihnen 
die Unterlagen sehr gerne zu. Melden Sie sich dazu tele-
fonisch bei Roland Schmid (071 982 70 77) oder Mario 
Schönenberger (071 982 70 87). Zudem können die Infor-
mationen unter www.mosnang.ch eingesehen werden.

Bioabfuhr – Umfrage
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Reinigungs- und Kontrollpflichten  
für Feuerungsanlagen

Für die gesetzlich vorgeschriebenen Reinigungs- und 
Kontrollpflichten für Feuerungsanlagen ist der von der 
Gemeinde gewählte Kaminfeger verantwortlich. Er führt 
eine entsprechende Kontrolle der Anlagen, welche durch 
die Feuerschutzkommission periodisch auf Vollständigkeit 
überprüft wird. In einem Schadenfall hat der Kaminfeger 
die Reinigungs- und Kontrollarbeiten der Gebäudeversi-
cherung nachzuweisen. Auch Feuerungen, welche nicht 
oder nur selten benutzt werden, bleiben kontrollpflichtig.

Die Reinigungs- und Kontrollintervalle des Kaminfegers 
sind im Gesetz über den Feuerschutz und der dazugehö-
renden Vollzugsverordnung festgelegt. Der von der Ge-
meinde gewählte Kaminfeger meldet sich aufgrund der 
vorhandenen Kontrolldaten für die fälligen Arbeiten an. 
Diejenigen Anlagebetreiber, welche die Reinigungs- und 
Kontrollarbeiten verweigern, werden zur Nachholung der 
ausstehenden Arbeiten aufgefordert. Dabei steht für die 
Feuerschutzkommission der Grundsatz der Gleichbehand-
lung im Vordergrund. Die durch verweigerte Arbeiten ent-
stehenden Zusatzkosten werden in Rechnung gestellt.

Häufigkeit der Reinigung und Kontrolle von Wärmetech-
nischen Anlagen gemäss Art. 29 der Vollzugsverordnung 
zum Gesetz über den Feuerschutz)

Holzfeuerungen (Naturzug und Gebläse) 2x pro Jahr

Ölfeuerungen bis 70kW 1x pro Jahr

Ölfeuerungen über 70kW 2x pro Jahr

Ölfeuerungen mit Verdampferbrenner 2x pro Jahr

Zusatzfeuerungen Cheminée/Cheminéeöfen  1x pro Jahr

Zu vermieten
per 1. August 2018

4½-Zimmerwohnung
inkl. Garage, eigener Wasch-Trocknungsraum,
Lift (rollstuhlgängig), moderner Innenausbau,
Eigentumsstandard, Wohnfläche ca. 160 m2

Sind Sie interessiert? 
Dann lohnt sich eine Besichtigung.

Auskünfte erteilt Roger Kläger
071 931 22 62

Aus betrieblichen Gründen können mehr Reinigungen 
notwendig sein. Diese sind zwischen dem Kaminfeger 
und dem Anlagebesitzer abzusprechen.

Kaminfegertarif

Die von der Regierung des Kantons St. Gallen erlassene 
Verordnung über die Entschädigungen der Kaminfeger re-
gelt die Vorgabezeiten, Stundenansätze und Rechnungs-
stellung. Die Gemeinde hat auf die Tarifgestaltung keinen 
Einfluss.

Sperrung Hulfteggstrasse

Das Strassenkreisinspektorat Wattwil teilt mit, dass die 
Hulfteggstrasse im Bereich Passhöhe bis zur Kantonsgren-
ze Zürich vom Montag, 4. Juni, 07.30 Uhr bis Mittwoch,  
6. Juni 2018, 24.00 Uhr infolge Einbau des Deckbelags 
für jeglichen Verkehr (auch Velos) gesperrt wird. Die Zu-
fahrt bis zur Passhöhe und zum Gasthaus Hulftegg ist ab 
Mühlrüti möglich. Bei schlechtem Wetter wird der Belags-
einbau auf Montag, 11. Juni bis Mittwoch, 13. Juni 2018 
verschoben.

Nationaler Aktionstag Alkoholprobleme

Der diesjährige Aktionstag, welcher am 24. Mai 2018 
stattfand, stand unter dem Motto: «Dreimal täglich – 
wenn Alkohol zum Medikament wird »

Menschen mit bestimmten Erkrankungen haben ein er-
höhtes Risiko für Alkoholprobleme. Eine mögliche Erklä-
rung ist die «Selbstmedikation»: Manche Patienten und 
Patientinnen mit einer psychischen Problematik versuchen 
mit einem Suchtmittelkonsum, Symptome zu lindern.  
Studien belegen, dass Menschen mit bestimmten psychi-
atrischen Erkrankungen stärker gefährdet sind, einen pro-
blematischen Alkoholkonsum zu entwickeln, als psychisch 
Gesunde. Bei Depressionen ist das Risiko zwei Mal so 
hoch und bei bipolaren Störungen (Extremschwankungen 
der Stimmungen und des Antriebs) gar sechs Mal.

«Ohne Alkohol nicht zu ertragen»

Aussagen von Betroffenen zeugen davon, wie gross der 
Leidensdruck sein kann. Das Leben war nur auszuhalten, 
wenn Alkohol konsumiert wurde. Die Angst, die Woh-
nung zu verlassen, konnte nur mit Alkohol überwunden 
werden. Probleme am Arbeitsplatz wurden mit Alkohol 
verdrängt.

Alkohol ist kein Mittel gegen Ängste

Der Alkohol kann kurzfristig gewisse Symptome wie Stress 
oder Angstzustände verringern und so die positive Erwar-
tung an den Alkohol verstärken. Dies kann einen langfris-
tigen Konsum begünstigen, der wiederum neue Angststö-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Raiffeisenbank Unteres Toggenburg darf erneut zu 
erfolgreichen Weiterbildungsabschlüssen gratulieren: 

 Frau Gina Stauffer hat nach ihrem Abschluss zur 
Dipl. Rechtsfachfrau HF zusätzlich die Patent- 
prüfung als Rechtsagentin bestanden. 

 Ebenso hat Frau Nadine Hauser ihre berufs-
begleitende Weiterbildung zur Dipl. Marketing-
fachfrau FA erfolgreich abgeschlossen. 

Der Verwaltungsrat, die Bankleitung und das ganze 
Team gratulieren den beiden zu diesen Berufserfolgen 
und wünschen ihnen viel Freude in ihren weiteren  
beruflichen Karrieren und alles Gute auf den privaten  
Lebenswegen. 

Die Raiffeisenbank Unteres Toggenburg fördert die 
Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden und sichert sich 
damit den Weg in eine erfolgreiche Zukunft. 

Raiffeisenbank Unteres Toggenburg                                                 
Bütschwil | Lütisburg | Mosnang 

Herzliche Gratulation 

rungen hervorrufen oder bestehende verstärken kann. 
Und sowohl die Angststörung als auch die Alkoholkrank-
heit beeinflussen den Verlauf und die Behandlung der 
jeweils anderen Erkrankung negativ. Auch bei weiteren 
Beschwerden wie (chronischen) Schmerzen, Stress und 
Schlafstörungen greifen manche Menschen zu Alkohol,  
um ihr Leiden zu lindern. Dass Alkohol die Schlafquali-
tät nicht verbessert, sondern verschlechtert, ist vielfach 
belegt.

Alkohol ist kein Mittel gegen Beschwerden

Das Fazit von Fachleuten fällt nüchtern aus: Alkohol ist 
kein geeignetes Mittel, um Beschwerden zu lindern. Das 
gilt für alle Personen und insbesondere für Menschen 
mit einer psychiatrischen Erkrankung oder Schmerzen. 
Das Risiko, eine Konsumstörung zu entwickeln oder das 
Grundleiden zu verschlimmern, ist bei einem solchen 
Konsummotiv erhöht. 

Für Fragen rund ums Thema Alkohol gibt Ihnen Frau  
H. Hohermuth, dipl. Sozialarbeitern FH, gerne Auskunft. 
Melden Sie sich für einen Termin unter der Nummer 
071 931 25 44 oder per mail info@sfut.ch. Die Mitar-
beitenden der Sozialen Fachstelle Unteres Toggenburg, 
Toggenburgerstrasse 1b, 9602 Bazenheid stehen unter 
Schweigepflicht.

PD Sucht Schweiz/Helena Hohermuth, SFUT, Bazenheid

Fakultatives Referendum
Gegenstand

Nachtrag zum Abwasserreglement der Gemeinde Mos-
nang vom 19. Juni 1998

Genehmigungsdatum

16. Mai 2018

Referendumsfrist

4. Juni bis 13. Juli 2018

Anzahl Unterschriften

200

Das Verfahren zur Durchführung des fakultativen Referend-
ums richtet sich nach Art. 14 bis 17 der Gemeindeordnung 
sowie den Bestimmungen des Gemeindegesetzes (sGS 
151.2) und des Gesetzes über Referendum und Initiative 
(sGS 125.1).

Ein allfälliges Referendumsbegehren zur Volksabstimmung 
ist vor Ablauf der Referendumsfrist dem Gemeinderat ein-
zureichen. Die Ratskanzlei stellt Unterschriftenbogen zur 
Verfügung.

Mosnang, 1. Juni 2018 | Gemeinderat

 
Der Gemeinderat hat am 16. Mai 2018 gestützt auf Art. 23 ff  
des Planungs- und Baugesetzes (sGS 731.1) folgenden  
Sondernutzungsplan erlassen:

Sondernutzungsplan Gewässerraum 
Dorfbach Parz. Nr. 23
Festlegung Gewässerraum Baulinien

Der Sondernutzungsplan liegt vom 5. Juni bis 4. Juli 2018 
im Gemeindehaus Mosnang, Ratskanzlei, Büro 5, 1. Ober-
geschoss zur Einsichtnahme öffentlich auf.

Innerhalb der Auflagefrist kann gegen den Sondernut-
zungsplan beim Gemeinderat Mosnang, Postfach, 9607 
Mosnang Einsprache erhoben werden.

Zur Einsprache ist berechtigt, wer ein eigenes, schutz-
würdiges Interesse dartut. Einsprachen enthalten bei Ein-
reichung einen Antrag und eine Begründung.

Mosnang, 1. Juni 2018 | Gemeinderat
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Fusionsschiessen 2018 
Schiessplatz Bild, Mosnang 

Schiesszeiten: 
Mittwoch, 13. Juni 17.00 – 20.00 
Freitag, 15. Juni 16.00 – 20.00 
Samstag, 16. Juni 08.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00 
Samstag, 23. Juni 08.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00 
Sonntag, 24. Juni 09.00 – 12.00 

Vor gut zwei Jahren haben der Militärschützenverein Mühlrüti und die Schützengesell-
schaft Mosnang fusioniert und haben zusammen bereits ein paar schöne Erfolge feiern 
dürfen. Aus diesem Anlass führen wir im Juni auf dem Schiessstand Bild ein Schützen-
fest durch. 

Während dieser Zeit wird es auf der Bildstrasse zu Mehrverkehr kommen. Die Schützen 
werden aber angehalten langsam zu fahren. Wir bitten die Anwohner um Verständnis. 

Während der Schiesszeiten und am Abend steht die Festwirtschaft allen offen. Es würde 
uns freuen auch Sie als Besucher zu bewirten und wer seine Treffsicherheit unter Beweis 
stellen möchte, kann dies selbstverständlich machen. 

Das OK 
Präsident Senn Peter

Aus dem Gemeinderat

Jubiläum Elisabeth Nüesch 20 Jahre

Elisabeth Nüesch feiert heute  
ihr 20-jähriges Arbeitsjubiläum 
bei der politischen Gemeinde 
Mosnang. Am 1. Juni 1998 trat 
sie als kaufmännische Angestellte 
in die Verwaltung ein. Die ersten  
18 Jahre arbeitete Elisabeth als 
Assistentin von Bernhard Graf. Da-
nach wirkte Sie in den Abteilun-
gen Ratskanzlei, Bau und Infrastruktur, bevor sie anfangs 
Mai dieses Jahres in die Abteilung Einwohner wechselte. 
Die Jubilarin zeichnet sich durch absolute Zuverlässigkeit 
und Pflichtbewusstsein aus. Ausserdem zeigte sie bei 
mehrmaligen betriebsinternen Umstrukturierungen Flexi-
bilität. Sie erfreut sich aufgrund ihrer Vertrauenswürdigkeit 
und ihres hilfsbereiten Wesens sowie ihres qualifizierten 
und sorgfältigen Arbeitseinsatzes beim gesamten Team 
sehr grosser Wertschätzung. Der Gemeinderat gratuliert 
Elisabeth Nüesch ganz herzlich und dankt ihr für 20 Jahre 
Treue. Für die Zukunft wünschen wir Elisabeth Nüesch be-
ruflich und persönlich alles Gute.

Spurgruppe Frühe Förderung

Der Gemeinderat hat eine Spurgruppe unter der Leitung 
von Gemeinderätin Jolanda Brändle mit der Erarbeitung 
eines für die Gemeinde Mosnang angepassten Konzeptes 
für das Thema «Frühe Förderung» beauftragt. Frühe För-
derung betrifft die Zeit von der Geburt bis zur Einschulung. 
Unter Berücksichtigung der verschiedenen schon beste-
henden Aktivitäten und Angebote soll die Konzepterarbei-
tung allfällig fehlende Möglichkeiten aufzeigen.

Finanzieller Beitrag für drei Jahre an das OK Markt

Das OK Markt versucht die Attraktivität der zwei Jahr märkte 
und den traditionellen Chlausmarkt mit verschiede nen 
Massnahmen aufrecht zu erhalten. Diese Aktivitäten un-
terstützt der Gemeinderat mit einem Beitrag in der Höhe 
von Fr. 3’000.00 für die Jahre 2018, 2019 und 2020.

Anpassungen Richtplan 2018

Das Baudepartement des Kantons St. Gallen hat die Ge-
meinden zur Vernehmlassung zu den Anpassungen des 
Richtplans 2018 eingeladen. Die Gemeinde Mosnang ist 
2018 in Bezug auf die Redimensionierung der Bauzonen, 
von der Aufnahme von Weilern in die Weilerzone und der 
Aufnahme eines potentiellen Standortes für eine Wind-
energieanlage betroffen. 
Die Bevölkerung ist eingeladen, mitzuwirken und Anre-
gungen einzureichen. Der Anpassungsentwurf 18 kann 
bei der Gemeinderatskanzlei oder im Internet unter  
www.areg.sg.ch eingesehen werden.
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Genehmigung Baulinie Dorfbach im Bereich  
Hinterdorfstr. 15

Im Frühsommer 2013 wurde dem Amt für Raumentwick-
lung und Geoinformation aufgrund eines Bauvorhabens 
auf der Parzelle 23 (Hinterdorfstr. 15) der Baulinienplan 
«Dorfbach Parz. Nr. 23» zur kantonalen Vorprüfung einge-
reicht – die entsprechende Genehmigung mit öffentlicher 
Auflage wurde leider versäumt.

Im Spätjahr 2014 erliess der Gemeinderat den Baulinien-
plan «Ausbau Dorfbach», welchen das Baudepartement 
im Frühjahr 2016 genehmigte. Die Parzelle 23 liegt inner-
halb des Geltungsbereiches des genehmigten Baulinien-
plans. In der Annahme, dass der Baulinienplan «Dorfbach 
Parz. Nr. 23» separat aufgelegen ist, war dieser nicht Be-
standteil der Projektauflage.

Aufgrund einer Bauanfrage der Grundeigentümer der 
Parzelle 23 hat die Abteilung Bau und Infrastruktur der 
Gemeinde Mosnang festgestellt, dass der erstmals 2013 
eingereichte Baulinienplan «Dorfbach Parz. Nr. 23» gar nie 
aufgelegen ist. Dieses Versäumnis wird nun nachgeholt – 
die entsprechende Auflage startet in den nächsten Tagen. 
Betroffene Eigentümer und Anstösser werden direkt mit 
eingeschriebenem Brief informiert.

Anpassung Art. 30 des Abwasserreglements

Der Gemeinderat sieht für die künftige Berechnung des 
Mehrwertbeitrages bei der Kanalisationsanschlussgebühr 
einen Freibetrag von Fr. 50’000.00 vor. Die diesbezügliche 
Anpassung des Art. 30 des Abwasserreglements wird von 
4. Juni bis 13. Juli 2018 dem fakultativen Referendum un-
terstellt.

Baubewilligungen

Meier Christian, Sanierung und Anbau Weidestall, Moos-
tobel, Libingen

Grundstückübertragungen
(EV = Erwerbsdatum des Veräusserers;  
GE = Gesamteigentum; ME = Miteigentum)

Acklin Kurt und Verena, Sonnenbergstr. 12, Mühlrüti, zu je 
½ ME, veräussern an Zuberbühler Thomas, Anzenwil 252, 
Ganterschwil, das Grundstück Nr. 1441, Weidlistr. 41, Mos-
nang, 650 m2 Wohnhaus Vers.-Nr. 2302, Unterstand Vers.-
Nr. 2434, Gartenanlage. EV 02.04.2004.

Giselbrecht Dietrich, Zelgstr. 8, Mosnang, veräussert zu je 
½ ME an Giselbrecht Simon und Lana, Gässli 1, Oberhasli, 
das Grundstück Nr. 971, Zelgstr. 8, Mosnang, 640 m2 Ein-
familienhaus Vers.-Nr. 2116, Gartenanlage. EV 05.07.1991.

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle
9. Mai 2018 in St. Gallen: Kläger, Josef Anton, geboren am 
17. Februar 1947, von Mosnang, verheiratet mit Kläger geb. 
Koller, Adelheid, wohnhaft gewesen in Libingen, Dorf 5

23. Mai 2018 Mosnang: Keller geb. Brägger, Maria Lydia, 
geboren am 23. Februar 1928, von Oensingen SO, ver-
witwet von Keller, Josef Thomas, wohnhaft gewesen in 
Mosnang, Alters- und Pflegeheim Hofwis

Veranstaltungen / Termine

Freitag, 1. Juni, 20.00 Uhr
Pikettübung (gemeinsam mit Fischingen),  
Feuerwehr Mosnang
Fischingen

Samstag, 2. Juni, 09.30 Uhr
Büchercafé-Neuheitenausstellung, Bibliothek Mosnang

Montag, 4. Juni, 19.00 Uhr
Nothilfe Auffrischungskurs, Samariterverein Mosnang
Pfarreiheim Mosnang

Donnerstag, 7. Juni, 09.15 Uhr
Buchstart-Treff, Bibliothek Mosnang

Donnerstag, 7. Juni, 12.00 Uhr
Seniorentreff mit Mittagessen, Krone Mosnang

Freitag, 8. Juni, 15.00 Uhr
Eltern-Kindertreff, Chrabbelgruppe Bütschwil/Mosnang
Hofwiesen 1, 9606 Bütschwil

Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Juni
Seilziehfest, Seilziehclub Mosnang
Filtexwiese

Samstag, 9. Juni, 10.30 Uhr
b’treff-Fest, b’treff Bütschwil
Bahnhof Bütschwil

Samstag, 9. Juni, 19.30 Uhr
Jugendgottesdienst, Jubi Moslig
Kirche Mosnang

Sonntag, 10. Juni, 13.00 Uhr
Rösslischüür Libingen, Luzia und Josef Brand

Montag, 11. Juni, 20.00 Uhr
Maschinistenübung, Feuerwehr Mosnang
Depot Mosnang

Montag, 11. Juni, 20.00 Uhr
Lagerinfoabend, Jungwacht und Blauring Mosnang 
Pfarreiheim Mosnang

Dienstag, 12. Juni, 08.00 Uhr
Vereinsausflug, Jahrgängerverein Mosnang
Quinten

Dienstag, 12. Juni, 15.00 Uhr
Eltern-Kindertreff, Chrabbelgruppe Bütschwil/Mosnang
Hofwiesen 1, 9606 Bütschwil

Dienstag, 12. Juni, 20.00 Uhr
Samariterübung, Samariterverein Mosnang
Lichtensteig

Freitag, 15. Juni, 20.00 Uhr
Hauptversammlung, IG Libingen 
Restaurant Rössli, Libingen

Sonntag, 17. Juni, 09.00 Uhr
wandern – wundern – wiederentdecken,  
Evang. Kirchgemeinde Unteres Toggenburg
Treffpunkt Bushaltestelle Alte Post Ganterschwil

Weitere Informationen

Sommerzeit – Reisezeit

Im Hinblick auf die Ferienzeit nutzen wir die Gelegenheit, 
Ihnen einige wichtige Informationen zu vermitteln:

– Haben Sie abgeklärt, ob für Ihr Reiseziel eine Identitäts-
karte genügt oder ob ein Reisepass verlangt wird?

– Denken Sie rechtzeitig daran, ob Sie im Besitze eines 
gültigen Passes oder einer gültigen Identitätskarte sind. 

– Die Bestellung der Identitätskarte erfolgt weiterhin 
über das Einwohneramt Mosnang.

In Notfällen ist ein provisorischer Pass zu beantragen. 
Dieser wird für die Dauer des Auslandaufenthaltes, in  
jedem Fall aber für maximal 12 Monate ausgestellt. Der 
provisorische Pass muss direkt beim Passbüro St. Gallen 
beantragt werden. 

b’treff-Fest 2018 
Samstag 9. Juni  
auf dem Bahnhofareal 
Bütschwil 
10.30 Uhr bis 16.00 Uhr  
mit ReformierBar 
 
Festwirtschaft  
Feines vom Grill und 
Köstlichkeiten aus versch. 
Ländern  

Musikeinlagen von Stobete 
Musig und IAS-Chor, (Inside 
Africa Switzerland)  

Das b’treff-Team lädt Gross 
und Klein ganz herzlich ein! 

b
t r e f f

Bütschwil

Sommer-Gala mit einem exklusiven 

6-Gang-Menü zum Thema 

«Culinarium-König 2018» 
inklusive Wein- und Bierbegleitung. 

Musikalische Begleitung 

mit quartett waschächt. 
Tickets für 125.00 CHF* pro Person unter: 

www.kronemosnang.ch / 071 983 28 47
*inkl. Speisen, Getränke, Musik

Sommer-Gala 2018
Freitag, 10. August 2018 / 18.30 Uhr

20% aufs
ganze sortiment

Wir haben unser 
stoffgeschäft erweitert

und laden herzlich ein

kommen sie uns besuchen !
am 2. juni 2018, ab 09:00 bis 17:00 Uhr

bennenmoos 1051
9613 mühlrüti

Beratung Testamente
Vertretung Vorsorgeaufträge
Ausführung Erbteilungen
 Nachlassliquidationen
 Willensvollstreckermandate
 Steuererklärungen

9607 Mosnang  Tel. Nr. 071 983 53 44
Bütschwilerstrasse 21 bernhard.graf402@gmail.com

Nachlasstreuhand
Bernhard Graf

Zu vermieten ab 1. Juli 2018

teilrenovierte 4.5-Zimmerwohnung
mit Balkon, Im Grund 1, 9607 Mosnang

Mietzins CHF 850.00, Garage CHF 80.00, 
Heiz- und Nebenkosten pauschal CHF 150.00

Genossenschaft pro Mosnang 
Hans Wohlgensinger, Tel. 079 811 91 91
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Fusionsschiessen 2018 
Schiessplatz Bild, Mosnang 

Schiesszeiten: 
Mittwoch, 13. Juni 17.00 – 20.00 
Freitag, 15. Juni 16.00 – 20.00 
Samstag, 16. Juni 08.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00 
Samstag, 23. Juni 08.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00 
Sonntag, 24. Juni 09.00 – 12.00 

Vor gut zwei Jahren haben der Militärschützenverein Mühlrüti und die Schützengesell-
schaft Mosnang fusioniert und haben zusammen bereits ein paar schöne Erfolge feiern 
dürfen. Aus diesem Anlass führen wir im Juni auf dem Schiessstand Bild ein Schützen-
fest durch. 

Während dieser Zeit wird es auf der Bildstrasse zu Mehrverkehr kommen. Die Schützen 
werden aber angehalten langsam zu fahren. Wir bitten die Anwohner um Verständnis. 

Während der Schiesszeiten und am Abend steht die Festwirtschaft allen offen. Es würde 
uns freuen auch Sie als Besucher zu bewirten und wer seine Treffsicherheit unter Beweis 
stellen möchte, kann dies selbstverständlich machen. 

Das OK 
Präsident Senn Peter

Aus dem Gemeinderat

Jubiläum Elisabeth Nüesch 20 Jahre

Elisabeth Nüesch feiert heute  
ihr 20-jähriges Arbeitsjubiläum 
bei der politischen Gemeinde 
Mosnang. Am 1. Juni 1998 trat 
sie als kaufmännische Angestellte 
in die Verwaltung ein. Die ersten  
18 Jahre arbeitete Elisabeth als 
Assistentin von Bernhard Graf. Da-
nach wirkte Sie in den Abteilun-
gen Ratskanzlei, Bau und Infrastruktur, bevor sie anfangs 
Mai dieses Jahres in die Abteilung Einwohner wechselte. 
Die Jubilarin zeichnet sich durch absolute Zuverlässigkeit 
und Pflichtbewusstsein aus. Ausserdem zeigte sie bei 
mehrmaligen betriebsinternen Umstrukturierungen Flexi-
bilität. Sie erfreut sich aufgrund ihrer Vertrauenswürdigkeit 
und ihres hilfsbereiten Wesens sowie ihres qualifizierten 
und sorgfältigen Arbeitseinsatzes beim gesamten Team 
sehr grosser Wertschätzung. Der Gemeinderat gratuliert 
Elisabeth Nüesch ganz herzlich und dankt ihr für 20 Jahre 
Treue. Für die Zukunft wünschen wir Elisabeth Nüesch be-
ruflich und persönlich alles Gute.

Spurgruppe Frühe Förderung

Der Gemeinderat hat eine Spurgruppe unter der Leitung 
von Gemeinderätin Jolanda Brändle mit der Erarbeitung 
eines für die Gemeinde Mosnang angepassten Konzeptes 
für das Thema «Frühe Förderung» beauftragt. Frühe För-
derung betrifft die Zeit von der Geburt bis zur Einschulung. 
Unter Berücksichtigung der verschiedenen schon beste-
henden Aktivitäten und Angebote soll die Konzepterarbei-
tung allfällig fehlende Möglichkeiten aufzeigen.

Finanzieller Beitrag für drei Jahre an das OK Markt

Das OK Markt versucht die Attraktivität der zwei Jahr märkte 
und den traditionellen Chlausmarkt mit verschiede nen 
Massnahmen aufrecht zu erhalten. Diese Aktivitäten un-
terstützt der Gemeinderat mit einem Beitrag in der Höhe 
von Fr. 3’000.00 für die Jahre 2018, 2019 und 2020.

Anpassungen Richtplan 2018

Das Baudepartement des Kantons St. Gallen hat die Ge-
meinden zur Vernehmlassung zu den Anpassungen des 
Richtplans 2018 eingeladen. Die Gemeinde Mosnang ist 
2018 in Bezug auf die Redimensionierung der Bauzonen, 
von der Aufnahme von Weilern in die Weilerzone und der 
Aufnahme eines potentiellen Standortes für eine Wind-
energieanlage betroffen. 
Die Bevölkerung ist eingeladen, mitzuwirken und Anre-
gungen einzureichen. Der Anpassungsentwurf 18 kann 
bei der Gemeinderatskanzlei oder im Internet unter  
www.areg.sg.ch eingesehen werden.
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Genehmigung Baulinie Dorfbach im Bereich  
Hinterdorfstr. 15

Im Frühsommer 2013 wurde dem Amt für Raumentwick-
lung und Geoinformation aufgrund eines Bauvorhabens 
auf der Parzelle 23 (Hinterdorfstr. 15) der Baulinienplan 
«Dorfbach Parz. Nr. 23» zur kantonalen Vorprüfung einge-
reicht – die entsprechende Genehmigung mit öffentlicher 
Auflage wurde leider versäumt.

Im Spätjahr 2014 erliess der Gemeinderat den Baulinien-
plan «Ausbau Dorfbach», welchen das Baudepartement 
im Frühjahr 2016 genehmigte. Die Parzelle 23 liegt inner-
halb des Geltungsbereiches des genehmigten Baulinien-
plans. In der Annahme, dass der Baulinienplan «Dorfbach 
Parz. Nr. 23» separat aufgelegen ist, war dieser nicht Be-
standteil der Projektauflage.

Aufgrund einer Bauanfrage der Grundeigentümer der 
Parzelle 23 hat die Abteilung Bau und Infrastruktur der 
Gemeinde Mosnang festgestellt, dass der erstmals 2013 
eingereichte Baulinienplan «Dorfbach Parz. Nr. 23» gar nie 
aufgelegen ist. Dieses Versäumnis wird nun nachgeholt – 
die entsprechende Auflage startet in den nächsten Tagen. 
Betroffene Eigentümer und Anstösser werden direkt mit 
eingeschriebenem Brief informiert.

Anpassung Art. 30 des Abwasserreglements

Der Gemeinderat sieht für die künftige Berechnung des 
Mehrwertbeitrages bei der Kanalisationsanschlussgebühr 
einen Freibetrag von Fr. 50’000.00 vor. Die diesbezügliche 
Anpassung des Art. 30 des Abwasserreglements wird von 
4. Juni bis 13. Juli 2018 dem fakultativen Referendum un-
terstellt.

Baubewilligungen

Meier Christian, Sanierung und Anbau Weidestall, Moos-
tobel, Libingen

Grundstückübertragungen
(EV = Erwerbsdatum des Veräusserers;  
GE = Gesamteigentum; ME = Miteigentum)

Acklin Kurt und Verena, Sonnenbergstr. 12, Mühlrüti, zu je 
½ ME, veräussern an Zuberbühler Thomas, Anzenwil 252, 
Ganterschwil, das Grundstück Nr. 1441, Weidlistr. 41, Mos-
nang, 650 m2 Wohnhaus Vers.-Nr. 2302, Unterstand Vers.-
Nr. 2434, Gartenanlage. EV 02.04.2004.

Giselbrecht Dietrich, Zelgstr. 8, Mosnang, veräussert zu je 
½ ME an Giselbrecht Simon und Lana, Gässli 1, Oberhasli, 
das Grundstück Nr. 971, Zelgstr. 8, Mosnang, 640 m2 Ein-
familienhaus Vers.-Nr. 2116, Gartenanlage. EV 05.07.1991.

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle
9. Mai 2018 in St. Gallen: Kläger, Josef Anton, geboren am 
17. Februar 1947, von Mosnang, verheiratet mit Kläger geb. 
Koller, Adelheid, wohnhaft gewesen in Libingen, Dorf 5

23. Mai 2018 Mosnang: Keller geb. Brägger, Maria Lydia, 
geboren am 23. Februar 1928, von Oensingen SO, ver-
witwet von Keller, Josef Thomas, wohnhaft gewesen in 
Mosnang, Alters- und Pflegeheim Hofwis

Veranstaltungen / Termine

Freitag, 1. Juni, 20.00 Uhr
Pikettübung (gemeinsam mit Fischingen),  
Feuerwehr Mosnang
Fischingen

Samstag, 2. Juni, 09.30 Uhr
Büchercafé-Neuheitenausstellung, Bibliothek Mosnang

Montag, 4. Juni, 19.00 Uhr
Nothilfe Auffrischungskurs, Samariterverein Mosnang
Pfarreiheim Mosnang

Donnerstag, 7. Juni, 09.15 Uhr
Buchstart-Treff, Bibliothek Mosnang

Donnerstag, 7. Juni, 12.00 Uhr
Seniorentreff mit Mittagessen, Krone Mosnang

Freitag, 8. Juni, 15.00 Uhr
Eltern-Kindertreff, Chrabbelgruppe Bütschwil/Mosnang
Hofwiesen 1, 9606 Bütschwil

Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Juni
Seilziehfest, Seilziehclub Mosnang
Filtexwiese

Samstag, 9. Juni, 10.30 Uhr
b’treff-Fest, b’treff Bütschwil
Bahnhof Bütschwil

Samstag, 9. Juni, 19.30 Uhr
Jugendgottesdienst, Jubi Moslig
Kirche Mosnang

Sonntag, 10. Juni, 13.00 Uhr
Rösslischüür Libingen, Luzia und Josef Brand

Montag, 11. Juni, 20.00 Uhr
Maschinistenübung, Feuerwehr Mosnang
Depot Mosnang

Montag, 11. Juni, 20.00 Uhr
Lagerinfoabend, Jungwacht und Blauring Mosnang 
Pfarreiheim Mosnang

Dienstag, 12. Juni, 08.00 Uhr
Vereinsausflug, Jahrgängerverein Mosnang
Quinten

Dienstag, 12. Juni, 15.00 Uhr
Eltern-Kindertreff, Chrabbelgruppe Bütschwil/Mosnang
Hofwiesen 1, 9606 Bütschwil

Dienstag, 12. Juni, 20.00 Uhr
Samariterübung, Samariterverein Mosnang
Lichtensteig

Freitag, 15. Juni, 20.00 Uhr
Hauptversammlung, IG Libingen 
Restaurant Rössli, Libingen

Sonntag, 17. Juni, 09.00 Uhr
wandern – wundern – wiederentdecken,  
Evang. Kirchgemeinde Unteres Toggenburg
Treffpunkt Bushaltestelle Alte Post Ganterschwil

Weitere Informationen

Sommerzeit – Reisezeit

Im Hinblick auf die Ferienzeit nutzen wir die Gelegenheit, 
Ihnen einige wichtige Informationen zu vermitteln:

– Haben Sie abgeklärt, ob für Ihr Reiseziel eine Identitäts-
karte genügt oder ob ein Reisepass verlangt wird?

– Denken Sie rechtzeitig daran, ob Sie im Besitze eines 
gültigen Passes oder einer gültigen Identitätskarte sind. 

– Die Bestellung der Identitätskarte erfolgt weiterhin 
über das Einwohneramt Mosnang.

In Notfällen ist ein provisorischer Pass zu beantragen. 
Dieser wird für die Dauer des Auslandaufenthaltes, in  
jedem Fall aber für maximal 12 Monate ausgestellt. Der 
provisorische Pass muss direkt beim Passbüro St. Gallen 
beantragt werden. 

b’treff-Fest 2018 
Samstag 9. Juni  
auf dem Bahnhofareal 
Bütschwil 
10.30 Uhr bis 16.00 Uhr  
mit ReformierBar 
 
Festwirtschaft  
Feines vom Grill und 
Köstlichkeiten aus versch. 
Ländern  

Musikeinlagen von Stobete 
Musig und IAS-Chor, (Inside 
Africa Switzerland)  

Das b’treff-Team lädt Gross 
und Klein ganz herzlich ein! 

b
t r e f f

Bütschwil

Sommer-Gala mit einem exklusiven 

6-Gang-Menü zum Thema 

«Culinarium-König 2018» 
inklusive Wein- und Bierbegleitung. 

Musikalische Begleitung 

mit quartett waschächt. 
Tickets für 125.00 CHF* pro Person unter: 

www.kronemosnang.ch / 071 983 28 47
*inkl. Speisen, Getränke, Musik

Sommer-Gala 2018
Freitag, 10. August 2018 / 18.30 Uhr

20% aufs
ganze sortiment

Wir haben unser 
stoffgeschäft erweitert

und laden herzlich ein

kommen sie uns besuchen !
am 2. juni 2018, ab 09:00 bis 17:00 Uhr

bennenmoos 1051
9613 mühlrüti

Beratung Testamente
Vertretung Vorsorgeaufträge
Ausführung Erbteilungen
 Nachlassliquidationen
 Willensvollstreckermandate
 Steuererklärungen

9607 Mosnang  Tel. Nr. 071 983 53 44
Bütschwilerstrasse 21 bernhard.graf402@gmail.com

Nachlasstreuhand
Bernhard Graf

Zu vermieten ab 1. Juli 2018

teilrenovierte 4.5-Zimmerwohnung
mit Balkon, Im Grund 1, 9607 Mosnang

Mietzins CHF 850.00, Garage CHF 80.00, 
Heiz- und Nebenkosten pauschal CHF 150.00

Genossenschaft pro Mosnang 
Hans Wohlgensinger, Tel. 079 811 91 91

mosnang_aktuell_Nr-11_2018_6-seitig.indd   2 29.05.18   14:16



 
 

 
 

 
 

Fusionsschiessen 2018 
Schiessplatz Bild, Mosnang 

Schiesszeiten: 
Mittwoch, 13. Juni 17.00 – 20.00 
Freitag, 15. Juni 16.00 – 20.00 
Samstag, 16. Juni 08.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00 
Samstag, 23. Juni 08.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00 
Sonntag, 24. Juni 09.00 – 12.00 

Vor gut zwei Jahren haben der Militärschützenverein Mühlrüti und die Schützengesell-
schaft Mosnang fusioniert und haben zusammen bereits ein paar schöne Erfolge feiern 
dürfen. Aus diesem Anlass führen wir im Juni auf dem Schiessstand Bild ein Schützen-
fest durch. 

Während dieser Zeit wird es auf der Bildstrasse zu Mehrverkehr kommen. Die Schützen 
werden aber angehalten langsam zu fahren. Wir bitten die Anwohner um Verständnis. 

Während der Schiesszeiten und am Abend steht die Festwirtschaft allen offen. Es würde 
uns freuen auch Sie als Besucher zu bewirten und wer seine Treffsicherheit unter Beweis 
stellen möchte, kann dies selbstverständlich machen. 

Das OK 
Präsident Senn Peter

Aus dem Gemeinderat

Jubiläum Elisabeth Nüesch 20 Jahre

Elisabeth Nüesch feiert heute  
ihr 20-jähriges Arbeitsjubiläum 
bei der politischen Gemeinde 
Mosnang. Am 1. Juni 1998 trat 
sie als kaufmännische Angestellte 
in die Verwaltung ein. Die ersten  
18 Jahre arbeitete Elisabeth als 
Assistentin von Bernhard Graf. Da-
nach wirkte Sie in den Abteilun-
gen Ratskanzlei, Bau und Infrastruktur, bevor sie anfangs 
Mai dieses Jahres in die Abteilung Einwohner wechselte. 
Die Jubilarin zeichnet sich durch absolute Zuverlässigkeit 
und Pflichtbewusstsein aus. Ausserdem zeigte sie bei 
mehrmaligen betriebsinternen Umstrukturierungen Flexi-
bilität. Sie erfreut sich aufgrund ihrer Vertrauenswürdigkeit 
und ihres hilfsbereiten Wesens sowie ihres qualifizierten 
und sorgfältigen Arbeitseinsatzes beim gesamten Team 
sehr grosser Wertschätzung. Der Gemeinderat gratuliert 
Elisabeth Nüesch ganz herzlich und dankt ihr für 20 Jahre 
Treue. Für die Zukunft wünschen wir Elisabeth Nüesch be-
ruflich und persönlich alles Gute.

Spurgruppe Frühe Förderung

Der Gemeinderat hat eine Spurgruppe unter der Leitung 
von Gemeinderätin Jolanda Brändle mit der Erarbeitung 
eines für die Gemeinde Mosnang angepassten Konzeptes 
für das Thema «Frühe Förderung» beauftragt. Frühe För-
derung betrifft die Zeit von der Geburt bis zur Einschulung. 
Unter Berücksichtigung der verschiedenen schon beste-
henden Aktivitäten und Angebote soll die Konzepterarbei-
tung allfällig fehlende Möglichkeiten aufzeigen.

Finanzieller Beitrag für drei Jahre an das OK Markt

Das OK Markt versucht die Attraktivität der zwei Jahr märkte 
und den traditionellen Chlausmarkt mit verschiede nen 
Massnahmen aufrecht zu erhalten. Diese Aktivitäten un-
terstützt der Gemeinderat mit einem Beitrag in der Höhe 
von Fr. 3’000.00 für die Jahre 2018, 2019 und 2020.

Anpassungen Richtplan 2018

Das Baudepartement des Kantons St. Gallen hat die Ge-
meinden zur Vernehmlassung zu den Anpassungen des 
Richtplans 2018 eingeladen. Die Gemeinde Mosnang ist 
2018 in Bezug auf die Redimensionierung der Bauzonen, 
von der Aufnahme von Weilern in die Weilerzone und der 
Aufnahme eines potentiellen Standortes für eine Wind-
energieanlage betroffen. 
Die Bevölkerung ist eingeladen, mitzuwirken und Anre-
gungen einzureichen. Der Anpassungsentwurf 18 kann 
bei der Gemeinderatskanzlei oder im Internet unter  
www.areg.sg.ch eingesehen werden.
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Genehmigung Baulinie Dorfbach im Bereich  
Hinterdorfstr. 15

Im Frühsommer 2013 wurde dem Amt für Raumentwick-
lung und Geoinformation aufgrund eines Bauvorhabens 
auf der Parzelle 23 (Hinterdorfstr. 15) der Baulinienplan 
«Dorfbach Parz. Nr. 23» zur kantonalen Vorprüfung einge-
reicht – die entsprechende Genehmigung mit öffentlicher 
Auflage wurde leider versäumt.

Im Spätjahr 2014 erliess der Gemeinderat den Baulinien-
plan «Ausbau Dorfbach», welchen das Baudepartement 
im Frühjahr 2016 genehmigte. Die Parzelle 23 liegt inner-
halb des Geltungsbereiches des genehmigten Baulinien-
plans. In der Annahme, dass der Baulinienplan «Dorfbach 
Parz. Nr. 23» separat aufgelegen ist, war dieser nicht Be-
standteil der Projektauflage.

Aufgrund einer Bauanfrage der Grundeigentümer der 
Parzelle 23 hat die Abteilung Bau und Infrastruktur der 
Gemeinde Mosnang festgestellt, dass der erstmals 2013 
eingereichte Baulinienplan «Dorfbach Parz. Nr. 23» gar nie 
aufgelegen ist. Dieses Versäumnis wird nun nachgeholt – 
die entsprechende Auflage startet in den nächsten Tagen. 
Betroffene Eigentümer und Anstösser werden direkt mit 
eingeschriebenem Brief informiert.

Anpassung Art. 30 des Abwasserreglements

Der Gemeinderat sieht für die künftige Berechnung des 
Mehrwertbeitrages bei der Kanalisationsanschlussgebühr 
einen Freibetrag von Fr. 50’000.00 vor. Die diesbezügliche 
Anpassung des Art. 30 des Abwasserreglements wird von 
4. Juni bis 13. Juli 2018 dem fakultativen Referendum un-
terstellt.

Baubewilligungen

Meier Christian, Sanierung und Anbau Weidestall, Moos-
tobel, Libingen

Grundstückübertragungen
(EV = Erwerbsdatum des Veräusserers;  
GE = Gesamteigentum; ME = Miteigentum)

Acklin Kurt und Verena, Sonnenbergstr. 12, Mühlrüti, zu je 
½ ME, veräussern an Zuberbühler Thomas, Anzenwil 252, 
Ganterschwil, das Grundstück Nr. 1441, Weidlistr. 41, Mos-
nang, 650 m2 Wohnhaus Vers.-Nr. 2302, Unterstand Vers.-
Nr. 2434, Gartenanlage. EV 02.04.2004.

Giselbrecht Dietrich, Zelgstr. 8, Mosnang, veräussert zu je 
½ ME an Giselbrecht Simon und Lana, Gässli 1, Oberhasli, 
das Grundstück Nr. 971, Zelgstr. 8, Mosnang, 640 m2 Ein-
familienhaus Vers.-Nr. 2116, Gartenanlage. EV 05.07.1991.

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle
9. Mai 2018 in St. Gallen: Kläger, Josef Anton, geboren am 
17. Februar 1947, von Mosnang, verheiratet mit Kläger geb. 
Koller, Adelheid, wohnhaft gewesen in Libingen, Dorf 5

23. Mai 2018 Mosnang: Keller geb. Brägger, Maria Lydia, 
geboren am 23. Februar 1928, von Oensingen SO, ver-
witwet von Keller, Josef Thomas, wohnhaft gewesen in 
Mosnang, Alters- und Pflegeheim Hofwis

Veranstaltungen / Termine

Freitag, 1. Juni, 20.00 Uhr
Pikettübung (gemeinsam mit Fischingen),  
Feuerwehr Mosnang
Fischingen

Samstag, 2. Juni, 09.30 Uhr
Büchercafé-Neuheitenausstellung, Bibliothek Mosnang

Montag, 4. Juni, 19.00 Uhr
Nothilfe Auffrischungskurs, Samariterverein Mosnang
Pfarreiheim Mosnang

Donnerstag, 7. Juni, 09.15 Uhr
Buchstart-Treff, Bibliothek Mosnang

Donnerstag, 7. Juni, 12.00 Uhr
Seniorentreff mit Mittagessen, Krone Mosnang

Freitag, 8. Juni, 15.00 Uhr
Eltern-Kindertreff, Chrabbelgruppe Bütschwil/Mosnang
Hofwiesen 1, 9606 Bütschwil

Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Juni
Seilziehfest, Seilziehclub Mosnang
Filtexwiese

Samstag, 9. Juni, 10.30 Uhr
b’treff-Fest, b’treff Bütschwil
Bahnhof Bütschwil

Samstag, 9. Juni, 19.30 Uhr
Jugendgottesdienst, Jubi Moslig
Kirche Mosnang

Sonntag, 10. Juni, 13.00 Uhr
Rösslischüür Libingen, Luzia und Josef Brand

Montag, 11. Juni, 20.00 Uhr
Maschinistenübung, Feuerwehr Mosnang
Depot Mosnang

Montag, 11. Juni, 20.00 Uhr
Lagerinfoabend, Jungwacht und Blauring Mosnang 
Pfarreiheim Mosnang

Dienstag, 12. Juni, 08.00 Uhr
Vereinsausflug, Jahrgängerverein Mosnang
Quinten

Dienstag, 12. Juni, 15.00 Uhr
Eltern-Kindertreff, Chrabbelgruppe Bütschwil/Mosnang
Hofwiesen 1, 9606 Bütschwil

Dienstag, 12. Juni, 20.00 Uhr
Samariterübung, Samariterverein Mosnang
Lichtensteig

Freitag, 15. Juni, 20.00 Uhr
Hauptversammlung, IG Libingen 
Restaurant Rössli, Libingen

Sonntag, 17. Juni, 09.00 Uhr
wandern – wundern – wiederentdecken,  
Evang. Kirchgemeinde Unteres Toggenburg
Treffpunkt Bushaltestelle Alte Post Ganterschwil

Weitere Informationen

Sommerzeit – Reisezeit

Im Hinblick auf die Ferienzeit nutzen wir die Gelegenheit, 
Ihnen einige wichtige Informationen zu vermitteln:

– Haben Sie abgeklärt, ob für Ihr Reiseziel eine Identitäts-
karte genügt oder ob ein Reisepass verlangt wird?

– Denken Sie rechtzeitig daran, ob Sie im Besitze eines 
gültigen Passes oder einer gültigen Identitätskarte sind. 

– Die Bestellung der Identitätskarte erfolgt weiterhin 
über das Einwohneramt Mosnang.

In Notfällen ist ein provisorischer Pass zu beantragen. 
Dieser wird für die Dauer des Auslandaufenthaltes, in  
jedem Fall aber für maximal 12 Monate ausgestellt. Der 
provisorische Pass muss direkt beim Passbüro St. Gallen 
beantragt werden. 

b’treff-Fest 2018 
Samstag 9. Juni  
auf dem Bahnhofareal 
Bütschwil 
10.30 Uhr bis 16.00 Uhr  
mit ReformierBar 
 
Festwirtschaft  
Feines vom Grill und 
Köstlichkeiten aus versch. 
Ländern  

Musikeinlagen von Stobete 
Musig und IAS-Chor, (Inside 
Africa Switzerland)  

Das b’treff-Team lädt Gross 
und Klein ganz herzlich ein! 

b
t r e f f

Bütschwil

Sommer-Gala mit einem exklusiven 

6-Gang-Menü zum Thema 

«Culinarium-König 2018» 
inklusive Wein- und Bierbegleitung. 

Musikalische Begleitung 

mit quartett waschächt. 
Tickets für 125.00 CHF* pro Person unter: 

www.kronemosnang.ch / 071 983 28 47
*inkl. Speisen, Getränke, Musik

Sommer-Gala 2018
Freitag, 10. August 2018 / 18.30 Uhr

20% aufs
ganze sortiment

Wir haben unser 
stoffgeschäft erweitert

und laden herzlich ein

kommen sie uns besuchen !
am 2. juni 2018, ab 09:00 bis 17:00 Uhr

bennenmoos 1051
9613 mühlrüti

Beratung Testamente
Vertretung Vorsorgeaufträge
Ausführung Erbteilungen
 Nachlassliquidationen
 Willensvollstreckermandate
 Steuererklärungen

9607 Mosnang  Tel. Nr. 071 983 53 44
Bütschwilerstrasse 21 bernhard.graf402@gmail.com

Nachlasstreuhand
Bernhard Graf

Zu vermieten ab 1. Juli 2018

teilrenovierte 4.5-Zimmerwohnung
mit Balkon, Im Grund 1, 9607 Mosnang

Mietzins CHF 850.00, Garage CHF 80.00, 
Heiz- und Nebenkosten pauschal CHF 150.00

Genossenschaft pro Mosnang 
Hans Wohlgensinger, Tel. 079 811 91 91
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Ausgabe Nr. 11

Freitag, 1. Juni 2018

Mit einem Systemwechsel könnte das Angebot einer 
Bioabfuhr eingeführt werden. Diese bietet den Nut-
zern mehr Möglichkeiten als die heutige Grünabfuhr. 
Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt, eine 
Umfrage durchzuführen. Die Fragebogen werden in 
den nächsten Tagen verschickt.

Die politische Gemeinde ist immer wieder mit dem An-
liegen aus der Bürgerschaft konfrontiert, das System der 
heutigen Grünabfuhr zu überdenken und andere Optionen 
zu prüfen. Eine der Überlegungen ist sicherlich der öko-
logische Nutzen bei einer Vergärung der gesammelten 
Bioabfällen in einer Biogasanlage. Dieser ist sehr gross 
und führt unter dem Strich zu einer erheblichen CO2-Ein-
sparung.

Zur Eruierung von verschiedenen Möglichkeiten hat die 
Abteilung Bau und Infrastruktur nun verschiedene Vorab-
klärungen vorgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass 
das bestehende Bioabfuhrsystem, welches vom Zweck-
verband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) für ange-
schlossene Gemeinden angeboten wird, übernommen 
werden könnte. Das Bioabfuhrsystem des ZAB sieht Sam-
melbehälter vor, welche im Sommerhalbjahr wöchentlich 

und im Winter alle zwei Wochen geleert werden. Für eine 
effizientere Leerung der Behälter werden Sammelpunkte 
definiert. Für die Vergärung der gesammelten Bioabfälle 
hat der ZAB einen Vertrag mit den Betreibern der Axpo 
Kompogas Anlage in Niederuzwil abgeschlossen.

Vor Einführung eines anderen Systems ist zudem auch 
die Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Der Gemeinderat hat 
beschlossen, ein Bioabfuhrsystem in Betracht zu ziehen, 
wenn die wirtschaftlichen Komponenten erfüllt sind. In 
Absprache mit den Verantwortlichen des ZAB wird die 
Gemeinde eine Umfrage durchführen. Dafür werden die 
Informationen und der dazugehörige Fragebogen in den 
nächsten Tagen versandt. Die Gemeinde hat aufgrund der 
Fahrmöglichkeiten des Sammelfahrzeuges in den einzel-
nen Dörfern und Weilern die zu befragenden Eigen tümer 
und/oder Haushalte eingeschränkt. 

Sollten Sie keinen Fragebogen erhalten und dennoch In-
teresse am Bioabfuhrsystem bekunden, senden wir Ihnen 
die Unterlagen sehr gerne zu. Melden Sie sich dazu tele-
fonisch bei Roland Schmid (071 982 70 77) oder Mario 
Schönenberger (071 982 70 87). Zudem können die Infor-
mationen unter www.mosnang.ch eingesehen werden.

Bioabfuhr – Umfrage
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Reinigungs- und Kontrollpflichten  
für Feuerungsanlagen

Für die gesetzlich vorgeschriebenen Reinigungs- und 
Kontrollpflichten für Feuerungsanlagen ist der von der 
Gemeinde gewählte Kaminfeger verantwortlich. Er führt 
eine entsprechende Kontrolle der Anlagen, welche durch 
die Feuerschutzkommission periodisch auf Vollständigkeit 
überprüft wird. In einem Schadenfall hat der Kaminfeger 
die Reinigungs- und Kontrollarbeiten der Gebäudeversi-
cherung nachzuweisen. Auch Feuerungen, welche nicht 
oder nur selten benutzt werden, bleiben kontrollpflichtig.

Die Reinigungs- und Kontrollintervalle des Kaminfegers 
sind im Gesetz über den Feuerschutz und der dazugehö-
renden Vollzugsverordnung festgelegt. Der von der Ge-
meinde gewählte Kaminfeger meldet sich aufgrund der 
vorhandenen Kontrolldaten für die fälligen Arbeiten an. 
Diejenigen Anlagebetreiber, welche die Reinigungs- und 
Kontrollarbeiten verweigern, werden zur Nachholung der 
ausstehenden Arbeiten aufgefordert. Dabei steht für die 
Feuerschutzkommission der Grundsatz der Gleichbehand-
lung im Vordergrund. Die durch verweigerte Arbeiten ent-
stehenden Zusatzkosten werden in Rechnung gestellt.

Häufigkeit der Reinigung und Kontrolle von Wärmetech-
nischen Anlagen gemäss Art. 29 der Vollzugsverordnung 
zum Gesetz über den Feuerschutz)

Holzfeuerungen (Naturzug und Gebläse) 2x pro Jahr

Ölfeuerungen bis 70kW 1x pro Jahr

Ölfeuerungen über 70kW 2x pro Jahr

Ölfeuerungen mit Verdampferbrenner 2x pro Jahr

Zusatzfeuerungen Cheminée/Cheminéeöfen  1x pro Jahr

Zu vermieten
per 1. August 2018

4½-Zimmerwohnung
inkl. Garage, eigener Wasch-Trocknungsraum,
Lift (rollstuhlgängig), moderner Innenausbau,
Eigentumsstandard, Wohnfläche ca. 160 m2

Sind Sie interessiert? 
Dann lohnt sich eine Besichtigung.

Auskünfte erteilt Roger Kläger
071 931 22 62

Aus betrieblichen Gründen können mehr Reinigungen 
notwendig sein. Diese sind zwischen dem Kaminfeger 
und dem Anlagebesitzer abzusprechen.

Kaminfegertarif

Die von der Regierung des Kantons St. Gallen erlassene 
Verordnung über die Entschädigungen der Kaminfeger re-
gelt die Vorgabezeiten, Stundenansätze und Rechnungs-
stellung. Die Gemeinde hat auf die Tarifgestaltung keinen 
Einfluss.

Sperrung Hulfteggstrasse

Das Strassenkreisinspektorat Wattwil teilt mit, dass die 
Hulfteggstrasse im Bereich Passhöhe bis zur Kantonsgren-
ze Zürich vom Montag, 4. Juni, 07.30 Uhr bis Mittwoch,  
6. Juni 2018, 24.00 Uhr infolge Einbau des Deckbelags 
für jeglichen Verkehr (auch Velos) gesperrt wird. Die Zu-
fahrt bis zur Passhöhe und zum Gasthaus Hulftegg ist ab 
Mühlrüti möglich. Bei schlechtem Wetter wird der Belags-
einbau auf Montag, 11. Juni bis Mittwoch, 13. Juni 2018 
verschoben.

Nationaler Aktionstag Alkoholprobleme

Der diesjährige Aktionstag, welcher am 24. Mai 2018 
stattfand, stand unter dem Motto: «Dreimal täglich – 
wenn Alkohol zum Medikament wird »

Menschen mit bestimmten Erkrankungen haben ein er-
höhtes Risiko für Alkoholprobleme. Eine mögliche Erklä-
rung ist die «Selbstmedikation»: Manche Patienten und 
Patientinnen mit einer psychischen Problematik versuchen 
mit einem Suchtmittelkonsum, Symptome zu lindern.  
Studien belegen, dass Menschen mit bestimmten psychi-
atrischen Erkrankungen stärker gefährdet sind, einen pro-
blematischen Alkoholkonsum zu entwickeln, als psychisch 
Gesunde. Bei Depressionen ist das Risiko zwei Mal so 
hoch und bei bipolaren Störungen (Extremschwankungen 
der Stimmungen und des Antriebs) gar sechs Mal.

«Ohne Alkohol nicht zu ertragen»

Aussagen von Betroffenen zeugen davon, wie gross der 
Leidensdruck sein kann. Das Leben war nur auszuhalten, 
wenn Alkohol konsumiert wurde. Die Angst, die Woh-
nung zu verlassen, konnte nur mit Alkohol überwunden 
werden. Probleme am Arbeitsplatz wurden mit Alkohol 
verdrängt.

Alkohol ist kein Mittel gegen Ängste

Der Alkohol kann kurzfristig gewisse Symptome wie Stress 
oder Angstzustände verringern und so die positive Erwar-
tung an den Alkohol verstärken. Dies kann einen langfris-
tigen Konsum begünstigen, der wiederum neue Angststö-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Raiffeisenbank Unteres Toggenburg darf erneut zu 
erfolgreichen Weiterbildungsabschlüssen gratulieren: 

 Frau Gina Stauffer hat nach ihrem Abschluss zur 
Dipl. Rechtsfachfrau HF zusätzlich die Patent- 
prüfung als Rechtsagentin bestanden. 

 Ebenso hat Frau Nadine Hauser ihre berufs-
begleitende Weiterbildung zur Dipl. Marketing-
fachfrau FA erfolgreich abgeschlossen. 

Der Verwaltungsrat, die Bankleitung und das ganze 
Team gratulieren den beiden zu diesen Berufserfolgen 
und wünschen ihnen viel Freude in ihren weiteren  
beruflichen Karrieren und alles Gute auf den privaten  
Lebenswegen. 

Die Raiffeisenbank Unteres Toggenburg fördert die 
Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden und sichert sich 
damit den Weg in eine erfolgreiche Zukunft. 

Raiffeisenbank Unteres Toggenburg                                                 
Bütschwil | Lütisburg | Mosnang 

Herzliche Gratulation 

rungen hervorrufen oder bestehende verstärken kann. 
Und sowohl die Angststörung als auch die Alkoholkrank-
heit beeinflussen den Verlauf und die Behandlung der 
jeweils anderen Erkrankung negativ. Auch bei weiteren 
Beschwerden wie (chronischen) Schmerzen, Stress und 
Schlafstörungen greifen manche Menschen zu Alkohol,  
um ihr Leiden zu lindern. Dass Alkohol die Schlafquali-
tät nicht verbessert, sondern verschlechtert, ist vielfach 
belegt.

Alkohol ist kein Mittel gegen Beschwerden

Das Fazit von Fachleuten fällt nüchtern aus: Alkohol ist 
kein geeignetes Mittel, um Beschwerden zu lindern. Das 
gilt für alle Personen und insbesondere für Menschen 
mit einer psychiatrischen Erkrankung oder Schmerzen. 
Das Risiko, eine Konsumstörung zu entwickeln oder das 
Grundleiden zu verschlimmern, ist bei einem solchen 
Konsummotiv erhöht. 

Für Fragen rund ums Thema Alkohol gibt Ihnen Frau  
H. Hohermuth, dipl. Sozialarbeitern FH, gerne Auskunft. 
Melden Sie sich für einen Termin unter der Nummer 
071 931 25 44 oder per mail info@sfut.ch. Die Mitar-
beitenden der Sozialen Fachstelle Unteres Toggenburg, 
Toggenburgerstrasse 1b, 9602 Bazenheid stehen unter 
Schweigepflicht.

PD Sucht Schweiz/Helena Hohermuth, SFUT, Bazenheid

Fakultatives Referendum
Gegenstand

Nachtrag zum Abwasserreglement der Gemeinde Mos-
nang vom 19. Juni 1998

Genehmigungsdatum

16. Mai 2018

Referendumsfrist

4. Juni bis 13. Juli 2018

Anzahl Unterschriften

200

Das Verfahren zur Durchführung des fakultativen Referend-
ums richtet sich nach Art. 14 bis 17 der Gemeindeordnung 
sowie den Bestimmungen des Gemeindegesetzes (sGS 
151.2) und des Gesetzes über Referendum und Initiative 
(sGS 125.1).

Ein allfälliges Referendumsbegehren zur Volksabstimmung 
ist vor Ablauf der Referendumsfrist dem Gemeinderat ein-
zureichen. Die Ratskanzlei stellt Unterschriftenbogen zur 
Verfügung.

Mosnang, 1. Juni 2018 | Gemeinderat

 
Der Gemeinderat hat am 16. Mai 2018 gestützt auf Art. 23 ff  
des Planungs- und Baugesetzes (sGS 731.1) folgenden  
Sondernutzungsplan erlassen:

Sondernutzungsplan Gewässerraum 
Dorfbach Parz. Nr. 23
Festlegung Gewässerraum Baulinien

Der Sondernutzungsplan liegt vom 5. Juni bis 4. Juli 2018 
im Gemeindehaus Mosnang, Ratskanzlei, Büro 5, 1. Ober-
geschoss zur Einsichtnahme öffentlich auf.

Innerhalb der Auflagefrist kann gegen den Sondernut-
zungsplan beim Gemeinderat Mosnang, Postfach, 9607 
Mosnang Einsprache erhoben werden.

Zur Einsprache ist berechtigt, wer ein eigenes, schutz-
würdiges Interesse dartut. Einsprachen enthalten bei Ein-
reichung einen Antrag und eine Begründung.

Mosnang, 1. Juni 2018 | Gemeinderat
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Mit einem Systemwechsel könnte das Angebot einer 
Bioabfuhr eingeführt werden. Diese bietet den Nut-
zern mehr Möglichkeiten als die heutige Grünabfuhr. 
Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt, eine 
Umfrage durchzuführen. Die Fragebogen werden in 
den nächsten Tagen verschickt.

Die politische Gemeinde ist immer wieder mit dem An-
liegen aus der Bürgerschaft konfrontiert, das System der 
heutigen Grünabfuhr zu überdenken und andere Optionen 
zu prüfen. Eine der Überlegungen ist sicherlich der öko-
logische Nutzen bei einer Vergärung der gesammelten 
Bioabfällen in einer Biogasanlage. Dieser ist sehr gross 
und führt unter dem Strich zu einer erheblichen CO2-Ein-
sparung.

Zur Eruierung von verschiedenen Möglichkeiten hat die 
Abteilung Bau und Infrastruktur nun verschiedene Vorab-
klärungen vorgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass 
das bestehende Bioabfuhrsystem, welches vom Zweck-
verband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) für ange-
schlossene Gemeinden angeboten wird, übernommen 
werden könnte. Das Bioabfuhrsystem des ZAB sieht Sam-
melbehälter vor, welche im Sommerhalbjahr wöchentlich 

und im Winter alle zwei Wochen geleert werden. Für eine 
effizientere Leerung der Behälter werden Sammelpunkte 
definiert. Für die Vergärung der gesammelten Bioabfälle 
hat der ZAB einen Vertrag mit den Betreibern der Axpo 
Kompogas Anlage in Niederuzwil abgeschlossen.

Vor Einführung eines anderen Systems ist zudem auch 
die Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Der Gemeinderat hat 
beschlossen, ein Bioabfuhrsystem in Betracht zu ziehen, 
wenn die wirtschaftlichen Komponenten erfüllt sind. In 
Absprache mit den Verantwortlichen des ZAB wird die 
Gemeinde eine Umfrage durchführen. Dafür werden die 
Informationen und der dazugehörige Fragebogen in den 
nächsten Tagen versandt. Die Gemeinde hat aufgrund der 
Fahrmöglichkeiten des Sammelfahrzeuges in den einzel-
nen Dörfern und Weilern die zu befragenden Eigen tümer 
und/oder Haushalte eingeschränkt. 

Sollten Sie keinen Fragebogen erhalten und dennoch In-
teresse am Bioabfuhrsystem bekunden, senden wir Ihnen 
die Unterlagen sehr gerne zu. Melden Sie sich dazu tele-
fonisch bei Roland Schmid (071 982 70 77) oder Mario 
Schönenberger (071 982 70 87). Zudem können die Infor-
mationen unter www.mosnang.ch eingesehen werden.

Bioabfuhr – Umfrage
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Reinigungs- und Kontrollpflichten  
für Feuerungsanlagen

Für die gesetzlich vorgeschriebenen Reinigungs- und 
Kontrollpflichten für Feuerungsanlagen ist der von der 
Gemeinde gewählte Kaminfeger verantwortlich. Er führt 
eine entsprechende Kontrolle der Anlagen, welche durch 
die Feuerschutzkommission periodisch auf Vollständigkeit 
überprüft wird. In einem Schadenfall hat der Kaminfeger 
die Reinigungs- und Kontrollarbeiten der Gebäudeversi-
cherung nachzuweisen. Auch Feuerungen, welche nicht 
oder nur selten benutzt werden, bleiben kontrollpflichtig.

Die Reinigungs- und Kontrollintervalle des Kaminfegers 
sind im Gesetz über den Feuerschutz und der dazugehö-
renden Vollzugsverordnung festgelegt. Der von der Ge-
meinde gewählte Kaminfeger meldet sich aufgrund der 
vorhandenen Kontrolldaten für die fälligen Arbeiten an. 
Diejenigen Anlagebetreiber, welche die Reinigungs- und 
Kontrollarbeiten verweigern, werden zur Nachholung der 
ausstehenden Arbeiten aufgefordert. Dabei steht für die 
Feuerschutzkommission der Grundsatz der Gleichbehand-
lung im Vordergrund. Die durch verweigerte Arbeiten ent-
stehenden Zusatzkosten werden in Rechnung gestellt.

Häufigkeit der Reinigung und Kontrolle von Wärmetech-
nischen Anlagen gemäss Art. 29 der Vollzugsverordnung 
zum Gesetz über den Feuerschutz)

Holzfeuerungen (Naturzug und Gebläse) 2x pro Jahr

Ölfeuerungen bis 70kW 1x pro Jahr

Ölfeuerungen über 70kW 2x pro Jahr

Ölfeuerungen mit Verdampferbrenner 2x pro Jahr

Zusatzfeuerungen Cheminée/Cheminéeöfen  1x pro Jahr

Zu vermieten
per 1. August 2018

4½-Zimmerwohnung
inkl. Garage, eigener Wasch-Trocknungsraum,
Lift (rollstuhlgängig), moderner Innenausbau,
Eigentumsstandard, Wohnfläche ca. 160 m2

Sind Sie interessiert? 
Dann lohnt sich eine Besichtigung.

Auskünfte erteilt Roger Kläger
071 931 22 62

Aus betrieblichen Gründen können mehr Reinigungen 
notwendig sein. Diese sind zwischen dem Kaminfeger 
und dem Anlagebesitzer abzusprechen.

Kaminfegertarif

Die von der Regierung des Kantons St. Gallen erlassene 
Verordnung über die Entschädigungen der Kaminfeger re-
gelt die Vorgabezeiten, Stundenansätze und Rechnungs-
stellung. Die Gemeinde hat auf die Tarifgestaltung keinen 
Einfluss.

Sperrung Hulfteggstrasse

Das Strassenkreisinspektorat Wattwil teilt mit, dass die 
Hulfteggstrasse im Bereich Passhöhe bis zur Kantonsgren-
ze Zürich vom Montag, 4. Juni, 07.30 Uhr bis Mittwoch,  
6. Juni 2018, 24.00 Uhr infolge Einbau des Deckbelags 
für jeglichen Verkehr (auch Velos) gesperrt wird. Die Zu-
fahrt bis zur Passhöhe und zum Gasthaus Hulftegg ist ab 
Mühlrüti möglich. Bei schlechtem Wetter wird der Belags-
einbau auf Montag, 11. Juni bis Mittwoch, 13. Juni 2018 
verschoben.

Nationaler Aktionstag Alkoholprobleme

Der diesjährige Aktionstag, welcher am 24. Mai 2018 
stattfand, stand unter dem Motto: «Dreimal täglich – 
wenn Alkohol zum Medikament wird »

Menschen mit bestimmten Erkrankungen haben ein er-
höhtes Risiko für Alkoholprobleme. Eine mögliche Erklä-
rung ist die «Selbstmedikation»: Manche Patienten und 
Patientinnen mit einer psychischen Problematik versuchen 
mit einem Suchtmittelkonsum, Symptome zu lindern.  
Studien belegen, dass Menschen mit bestimmten psychi-
atrischen Erkrankungen stärker gefährdet sind, einen pro-
blematischen Alkoholkonsum zu entwickeln, als psychisch 
Gesunde. Bei Depressionen ist das Risiko zwei Mal so 
hoch und bei bipolaren Störungen (Extremschwankungen 
der Stimmungen und des Antriebs) gar sechs Mal.

«Ohne Alkohol nicht zu ertragen»

Aussagen von Betroffenen zeugen davon, wie gross der 
Leidensdruck sein kann. Das Leben war nur auszuhalten, 
wenn Alkohol konsumiert wurde. Die Angst, die Woh-
nung zu verlassen, konnte nur mit Alkohol überwunden 
werden. Probleme am Arbeitsplatz wurden mit Alkohol 
verdrängt.

Alkohol ist kein Mittel gegen Ängste

Der Alkohol kann kurzfristig gewisse Symptome wie Stress 
oder Angstzustände verringern und so die positive Erwar-
tung an den Alkohol verstärken. Dies kann einen langfris-
tigen Konsum begünstigen, der wiederum neue Angststö-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Raiffeisenbank Unteres Toggenburg darf erneut zu 
erfolgreichen Weiterbildungsabschlüssen gratulieren: 

 Frau Gina Stauffer hat nach ihrem Abschluss zur 
Dipl. Rechtsfachfrau HF zusätzlich die Patent- 
prüfung als Rechtsagentin bestanden. 

 Ebenso hat Frau Nadine Hauser ihre berufs-
begleitende Weiterbildung zur Dipl. Marketing-
fachfrau FA erfolgreich abgeschlossen. 

Der Verwaltungsrat, die Bankleitung und das ganze 
Team gratulieren den beiden zu diesen Berufserfolgen 
und wünschen ihnen viel Freude in ihren weiteren  
beruflichen Karrieren und alles Gute auf den privaten  
Lebenswegen. 

Die Raiffeisenbank Unteres Toggenburg fördert die 
Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden und sichert sich 
damit den Weg in eine erfolgreiche Zukunft. 

Raiffeisenbank Unteres Toggenburg                                                 
Bütschwil | Lütisburg | Mosnang 
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rungen hervorrufen oder bestehende verstärken kann. 
Und sowohl die Angststörung als auch die Alkoholkrank-
heit beeinflussen den Verlauf und die Behandlung der 
jeweils anderen Erkrankung negativ. Auch bei weiteren 
Beschwerden wie (chronischen) Schmerzen, Stress und 
Schlafstörungen greifen manche Menschen zu Alkohol,  
um ihr Leiden zu lindern. Dass Alkohol die Schlafquali-
tät nicht verbessert, sondern verschlechtert, ist vielfach 
belegt.

Alkohol ist kein Mittel gegen Beschwerden

Das Fazit von Fachleuten fällt nüchtern aus: Alkohol ist 
kein geeignetes Mittel, um Beschwerden zu lindern. Das 
gilt für alle Personen und insbesondere für Menschen 
mit einer psychiatrischen Erkrankung oder Schmerzen. 
Das Risiko, eine Konsumstörung zu entwickeln oder das 
Grundleiden zu verschlimmern, ist bei einem solchen 
Konsummotiv erhöht. 

Für Fragen rund ums Thema Alkohol gibt Ihnen Frau  
H. Hohermuth, dipl. Sozialarbeitern FH, gerne Auskunft. 
Melden Sie sich für einen Termin unter der Nummer 
071 931 25 44 oder per mail info@sfut.ch. Die Mitar-
beitenden der Sozialen Fachstelle Unteres Toggenburg, 
Toggenburgerstrasse 1b, 9602 Bazenheid stehen unter 
Schweigepflicht.

PD Sucht Schweiz/Helena Hohermuth, SFUT, Bazenheid

Fakultatives Referendum
Gegenstand

Nachtrag zum Abwasserreglement der Gemeinde Mos-
nang vom 19. Juni 1998

Genehmigungsdatum

16. Mai 2018

Referendumsfrist

4. Juni bis 13. Juli 2018

Anzahl Unterschriften

200

Das Verfahren zur Durchführung des fakultativen Referend-
ums richtet sich nach Art. 14 bis 17 der Gemeindeordnung 
sowie den Bestimmungen des Gemeindegesetzes (sGS 
151.2) und des Gesetzes über Referendum und Initiative 
(sGS 125.1).

Ein allfälliges Referendumsbegehren zur Volksabstimmung 
ist vor Ablauf der Referendumsfrist dem Gemeinderat ein-
zureichen. Die Ratskanzlei stellt Unterschriftenbogen zur 
Verfügung.

Mosnang, 1. Juni 2018 | Gemeinderat

 
Der Gemeinderat hat am 16. Mai 2018 gestützt auf Art. 23 ff  
des Planungs- und Baugesetzes (sGS 731.1) folgenden  
Sondernutzungsplan erlassen:

Sondernutzungsplan Gewässerraum 
Dorfbach Parz. Nr. 23
Festlegung Gewässerraum Baulinien

Der Sondernutzungsplan liegt vom 5. Juni bis 4. Juli 2018 
im Gemeindehaus Mosnang, Ratskanzlei, Büro 5, 1. Ober-
geschoss zur Einsichtnahme öffentlich auf.

Innerhalb der Auflagefrist kann gegen den Sondernut-
zungsplan beim Gemeinderat Mosnang, Postfach, 9607 
Mosnang Einsprache erhoben werden.

Zur Einsprache ist berechtigt, wer ein eigenes, schutz-
würdiges Interesse dartut. Einsprachen enthalten bei Ein-
reichung einen Antrag und eine Begründung.

Mosnang, 1. Juni 2018 | Gemeinderat
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